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Beschlussempfehlung

des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und
Ordnung
vom 8. Februar 2021

zum

 Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der
Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und der Fraktion der FDP
Drucksache 18/3351
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Antrag – Drucksache 18/3351 – wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. Artikel I Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„Dem § 12 werden folgende Absätze 5 bis 10 angefügt:

(5) Von Absatz 1 kann nach Maßgabe der Absätze 6 bis 10 abwichen werden,

1. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl der Delegierten für die Delegier-
tenversammlungen unter Verringerung der satzungsgemäßen Zahl der Delegierten in der
Delegiertenversammlung oder anstatt durch eine Mitgliederversammlung durch eine Dele-
giertenversammlung durchführen zu können,

2. um Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen in der Form mehrerer miteinander im
Wege der elektronischen Kommunikation verbundener gleichzeitiger Teilversammlungen
an verschiedenen Orten durchführen zu können,
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3. um die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts, des Vorstellungsrechts und der sonstigen
Mitgliederrechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag aus-
schließlich oder zusätzlich im Wege elektronischer Kommunikation ermöglichen zu kön-
nen,

4. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl von Delegierten für die Delegier-
tenversammlungen im Wege der Briefwahl oder einer Kombination aus Urnenwahl und
Briefwahl durchführen zu können.

(6) Sofern die Satzung einer Partei die nach Absatz 8 bis 10 zugelassenen Verfahren nicht
vorsieht oder andere Regelungen enthält und nicht mehr rechtzeitig geändert werden kann,
kann von diesen Satzungsbestimmungen im Rahmen des nach den Absätzen 7 bis 10 Zu-
lässigen abgewichen werden. Dabei kann auch von der satzungsgemäßen Zahl der Dele-
gierten in der Delegiertenversammlung abgewichen werden oder die in der Satzung ge-
wählte Form der Versammlung im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gewechselt werden. Soweit
in den Satzungen Mindestzahlen an Teilnehmenden für die Beschlussfähigkeit von Mit-
glieder- und Delegiertenversammlungen vorgegeben sind, können diese verringert werden.
Den Beschluss über die Möglichkeit zur Abweichung von den Bestimmungen der Satzun-
gen trifft für alle Gliederungen der Partei im Land der Landesvorstand. Der Beschluss des
Landesvorstandes kann durch den Landesparteitag aufgehoben werden.

(7) Die Wahlgrundsätze sowie die Regeln des Landeswahlgesetzes und der Landeswahl-
ordnung über die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl von Delegierten für die
Delegiertenversammlungen bleiben ansonsten unberührt. Die Stimmberechtigten sind
rechtzeitig über die Besonderheiten des nach Bestimmungen dieses Gesetzes gewählten
Verfahrens zu unterrichten.

(8) Versammlungen zur Aufstellung der Wahlvorschläge und zur Wahl von Delegierten für
die Delegiertenversammlungen können mit Ausnahme der Schlussabstimmung ganz oder
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation durchgeführt werden. Zulässig ist insbe-
sondere die Durchführung einer Versammlung ausschließlich im Wege elektronischer
Kommunikation, die Teilnahme einzelner oder eines Teils der Parteimitglieder im Wege
elektronischer Kommunikation und die Durchführung einer Versammlung durch mehrere
miteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundene gleichzeitige Teil-
versammlungen an verschiedenen Orten. Bei ganz oder teilweise im Wege elektronischer
Kommunikation durchgeführten Versammlungen nach Satz 1 und 2 sind das Vorschlags-
recht der Vorschlagsberechtigten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber
und die Möglichkeit zur Kommunikation der Teilnehmenden zu gewährleisten. Wenn ein-
zelne oder alle Teilnehmende nur durch einseitige Bild- und Tonübertragung an der Ver-
sammlung teilnehmen, sind die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts der Vorschlagsbe-
rechtigten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und die Befragung
zumindest schriftlich, elektronisch oder fernmündlich zu gewährleisten.

(9) Das Verfahren zur Aufstellung von Wahlvorschlägen und zur Wahl von Delegierten für
die Delegiertenversammlungen kann im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden.
Vorstellung und Befragung können dabei unter Nutzung elektronischer Medien erfolgen.
Das Vorschlagsrecht der Vorschlagsberechtigten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen
und Bewerber und der Zugang der Stimmberechtigten zu Angaben über Person und Pro-
gramm der Bewerberinnen und Bewerber ist in schriftlicher Form zu gewährleisten.
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(10) Die Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag kann im Wege der Urnenwahl, der
Briefwahl oder einer Kombination aus Brief- und Urnenwahl durchgeführt werden, auch
wenn dies nach der Satzung der Partei nicht vorgesehen ist. Dabei ist durch geeignete Vor-
kehrungen zu gewährleisten, dass nur Stimmberechtigte an der Schlussabstimmung teil-
nehmen und das Wahlgeheimnis gewahrt wird. Soweit die Satzungen der Parteien keine
einschlägigen Regelungen zur Abstimmung im Wege der Briefwahl enthalten, finden die
Bestimmungen zur Zurückweisung von Wahlbriefen sowie die Auslegungsregeln des § 15
Absatz 3 entsprechende Anwendung.“

2. Artikel II erhält folgende Fassung:

„Artikel II
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündigung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Kraft.

(2) § 10 Absatz 13, § 12 Absatz 5 bis 10, § 23 Absatz 5 und § 35 des Landeswahlgesetzes
in der Fassung vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), das zuletzt durch Artikel I die-
ses Gesetzes geändert worden ist, treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.“

Berlin, den 8. Februar 2021

Der Vorsitzende
des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und
Ordnung

Peter Trapp


